
Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-21/230
Beschlussvorlage

öffentlich

Aufstellungsbeschluss über die I. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 61 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
Sondergebiet „Hafen Damgarten“

Organisationseinheit:
Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

Datum
11.01.2021

Verantwortlich:
Herr Körner

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 19.01.2021 Ö
Stadtausschuss Damgarten (Vorberatung) 26.01.2021 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.01.2021 N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
(Entscheidung) 03.02.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-21/230

Aufstellungsbeschluss über die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 
der Stadt Ribnitz-Damgarten, Sondergebiet „Hafen Damgarten“

Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:

1. Der mit Ablauf des 21. November 2011 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 
61 der Stadt Ribnitz-Damgarten, Sondergebiet „Hafen Damgarten“, begrenzt

• im Norden durch die „Wasserstraße“ und eine Kai-Anlage zum 
Hafenbecken

• im Osten durch die rückwärtige Bebauung der „Wasserstraße“ und der 
„Schillstraße“, einen Graben und die „Schillstraße“

• im Süden und Westen durch Gehölz- und Schilfflächen

wird gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB innerhalb des 
Geltungsbereiches geändert.

2. Es werden folgende Planziele angestrebt:
• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage von 

Stellplätzen für Wohnmobile im SO 1 Hafen 

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in 
Form einer dreiwöchigen Auslegung der Vorentwurfsunterlagen 
durchzuführen.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Sachverhalt



Der Stadtausschuss Damgarten hat die Zielstellung formuliert, im Bereich des 
Hafens Damgarten einen Wohnmobilstellplatz für Kurzzeit-Übernachtungen zu 
integrieren. Die Kapazität sollte ca. 20 Stellplätze betragen.
Der Hafen Damgarten liegt im Geltungsbereich des rechtswirksamen 
Bebauungsplanes Nr. 61. Um die planungsrechtliche Zulässigkeit für diese 
Zielstellung herzustellen, muss die Zweckbestimmung des festgesetzten 
Sondergebietes in Bezug auf die Anlage von Stellplätzen für Wohnmobile ergänzt 
werden.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: Nein:  X
Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: €
Produkt / Sachkonto:  
Verfügbare Mittel des Kontos: €  

Anlage/n
1 B 61 Lageplan (öffentlich)
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